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In dem Revisionsverfahren 

des T., v. d. d. ersten Vorsitzenden

- Revisionsführer -

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt M.

gegen 

Handball-Bundesliga GmbH, v. d. d. Geschäftsführer 

- Revisionsgegnerin -

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt A.

Beteiligter: D., v. d. d. Präsidenten 



hat das Bundesgericht des Deutschen Handballbundes auf die Revision des T. gegen 
das Urteil des Bundessportgerichts vom 04.03.2024 - 2K03/2023 -

durch 

den Vorsitzenden, 

den Beisitzer,

den Beisitzer 

im schriftlichen Verfahren am 25.04.2024 wie folgt entschieden: 

1. Die Revision wird zurückgewiesen.
2. Der Revisionsführer trägt die Kosten des Revisionsverfahrens.
3. Die vom Revisionsführer gezahlte Rechtsmittelgebühr verfällt zu Gunsten des DHB.
4. Die Festsetzung der Auslagen des Revisionsverfahrens bleibt der Geschäftsstelle

des DHB überlassen.
5. Der Streitwert des Verfahrens wird mit 10.000,00 € festgesetzt.

Sachverhalt: 

Die Verfahrensbeteiligten streiten der Sache nach um die Wertung des Spiels der 2. 
Handballbundesliga der Männer vom 29.10.2023. 

Es spielte die Beigeladene gegen die Mannschaft des Revisionsführers. Beim Spielstand 
von 38:39 zugunsten der Beigeladenen in Spielminute 58: 16 wurde das Spiel von den 
Schiedsrichtern unterbrochen, nachdem der Torwart des Revisionsführers kurz zuvor den 
Ball im Torraum unter Kontrolle hatte. Nach einem Time-Out der Schiedsrichter wurde das 
Spiel wieder bei 58:20 Minuten wieder angepfiffen, jedoch mit Ballbesitz und Freiwurf der 
Beigeladenen. 

Nach dieser Situation erhielt ein Spieler des Revisionsführers eine Zeitstrafe, das Foul 
wurde mit einem Siebenmeter sanktioniert, den die Mannschaft der Beigeladenen zum 
38:40 nutzen konnte. Es wurde im Anschluss noch ein Siebenmeter für den 
Revisionsführer und für die Beigeladene gegeben, die jeweils erfolgreich abgeschlossen 
wurden. 
Das Spiel endete mit 39:41 zu Gunsten der Beigeladenen. 

Gegen die Wertung des Spiels hat der Revisionsführer Einspruch eingelegt. 

Er begründete den Einspruch damit, dass der schiedsrichterliche Regelverstoß als 
spielentscheidend im Sinne des § 55 Abs. 2 RO DHB zu werten war. Damit wäre die 
Anordnung einer Spielwiederholung nach§ 34 Abs. 2 RO DHB als Rechtsfolge. 

Das Bundessportgericht hat mit Urteil vom 04.03.2023 den Einspruch zurückgewiesen. 

Er beantragt, das Urteil der zweiten Kammer des Bundessportgerichts - 2K03/2023 - vom 
4.3.2024 aufzuheben und unter Aufhebung der Wertung des Spiels eine 







Bei der vorliegenden Sachverhaltskonstellation war nicht von einem spielentscheidenden 
Regelverstoß ausgegangen werden; die Revision war zurückzuweisen. 

3) 
Die Gebührenentscheidung ergibt sich aus§ 59 Abs. 2 RO -DHB. Die Kostenentscheidung 
ergibt sich aus§ 59 a Abs. 1 RO - DHB. 

4) 
Der Streitwert des Verfahrens war nach § 59a Abs. 2 RO - DHB mit 10.000.- € mangels 
anderweitiger Anknüpfungspunkte festzusetzen. 

Das Urteil ist unanfechtbar. 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 


